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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1958

Norm

AußStrG §9 A3

Rechtssatz

Wird einer mit einem Rekurs verbundenen Vorstellung nicht Folge gegeben und infolgedessen der Rekurs an die zweite

Instanz vorgelegt, ist gegen den die Vorstellung abweisenden Beschluß kein Rekurs zulässig, weil dies eine zwecklose

Häufung von Rechtsmitteln bedeuten würde.
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